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Stellungnahme Kreisgruppe Nürnberg des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V. 
Bebauungsplan Nr. 4445  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

haben Sie vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zum genannten Bebauungsplan. Die LBV-
Kreisgruppe Nürnberger nimmt zu dem Vorhaben wie folgt Stellung: 

Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr.4445 kann aus der Sicht des LBV in der vorliegenden Form nicht 
zugestimmt werden.  

1. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
In den Voruntersuchungen (Umweltbericht, saP) sowie in der Begründung wird die teilweise hohe 
Bedeutung von Teilen des Planungsgebiets für Rote- Liste-Arten betont, z.B. Offenlandarten bei 
Vogelarten wie Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze usw. sowie bei Ackerwildkräutern. 
Die im UB formulierte Schlussfolgerung (S.18), dies sei für diese Vogelarten nicht erheblich ist daher als 
falsch einzustufen, da durch die angestrebte Wohnbebauung zwangsläufig ein Totalverlust der 
Kiebitzpopulation zu erwarten ist, z.T. auch für die restlichen Offenlandbesiedler. Dies ist wegen des zu 
erwartenden Erholungsdrucks auf die verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen unvermeidlich (Jogger, 

Vogelarten eingestuft. Dazu kommen noch streunende Katzen. Erfolgreiche Jungenaufzucht ist in dieser 
Siedlungsnähe insbesondere beim Kiebitz daher nicht mehr möglich, z.T. auch bei anderen Arten. 
Da dies zwangsläufig eintreten wird und realistischer Weise in Siedlungsnähe auch nicht steuerbar ist, 
sind daher planerische Konsequenzen zur Erhaltung der lokalen Populationen unabdingbar. Die 
Populationen von Kiebitz und Feldlerche haben sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland halbiert, 
Teilpopulationen des Kiebitzes sind bereits ausgestorben. Die Beschleunigung des Artensterbens ist z.B. 
durch Lebensraumverluste durch Überbauung oder durch verstärkte Intensivierung der Landnutzung 
eingetreten, im Knoblauchsland z.B. auch durch den ungesteuerten Gewächshausbau. 
Als Konsequenz sind bei einer Teilbebauung des Tiefen Feldes Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen für 
diese Arten keinesfalls im Planungsgebiet möglich, sondern müssen auf geeigneten Flächen in 
Anlehnung an vorh. Teilpopulationen des Kiebitz z.B. im Landkreis Fürth oder im Knoblauchsland 
erfolgen. 

2. Realisierung des Baugebiets
2.1 Variante 02 am umweltschonendsten

Aus LBV-Sicht wird für die Realisierung der Variante 02 (Rückhalte-Wasserflächen am südlichen 
Siedlungsrand) plädiert, um die erfolgenden Eingriffe zu reduzieren. Dabei sind jedoch die 
südlichen Uferbereiche naturnah zu gestalten und von Wegen freizuhalten (Brutzonen).Aus 
gleichen Gründen ist in der verbleibenden landwirtschaftlichen Fläche auf zusätzliche Wege zu 
verzichten. 

2.2 Verbesserung der Biodiversität im Neubaugebiet 
Alte Baugebiete weisen häufig auf Grund ihrer Struktur, Bauweise, verwendeter Baumaterialen 
und ihres Alters eine relativ hohe Biodiversität und Artenvielfalt auf, ganz im Gegensatz zu 
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bisherigen Neubaugebieten. Nachdem sich die BRD bereits vor Jahren vertraglich zur Erhaltung 
und Verbesserung der Biodiversität verpflichtet hat, ist es an der Zeit, auch in Neubaugebieten 
durch planerische Maßnahmen und Festsetzungen (samt anschließender Umsetzung) die 
Förderung der Biodiversität (auch bei Änderungsverfahren) zu erreichen. Die Stadt Nürnberg 
kann durch die Festsetzung entsprechender Maßnahmen im Teil Grünordnungsplan einen 
entscheidenden Beitrag zur Biodiversität im Stadtgebiet leisten. Dies muss in Zukunft den 
gleichen hohen Stellenwert wie die Wasserbewirtschaftung oder der Klimaschutz in der 
Stadtpolitik einnehmen. 
Dies ist u.a. durch folgende Maßnahmen/Festsetzungen im Bebauungs-/ Grünordnungsplan 
möglich (Beispiele hierfür gibt es bereits in vielen Gemeinden): 

Festsetzung von Gehölzen der potentiell natürlichen Vegetation, vor allem der ökologisch
besonders wichtigen Dornsträucher (außerhalb von Spielplätzen)
Starke Beschränkung der ökologisch meist wenig attraktiven Ziernadelgehölze
Festsetzung von Fassadenbegrünung, vor allem immergrüne Gehölze wie Efeu, der für viele
Arten sehr attraktiv ist
Festsetzung von Dachbegrünungen mit Pflanzengesellschaften der standortgerechten
Sandmagerrasen
Ausbildung von pflegeleichten, kostensparenden nährstoffarmen Magerwiesen mit teilweisem
Sandmagerrasencharakter (öffentliche Grünflächen, Verkehrsgrün)
Festsetzung von Quartieren für Fledermäuse (Insekten/Schnakenbekämpfung) durch
geeignete bautechnische Maßnahmen (z.B. Holzverschalungen o.ä., nicht nur nachträgliche,
meist kurzlebigere Fledermauskästen)
Festsetzung wärmeschutzgerechter Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter (z.B. Mauersegler,
Mehlschwalben incl. Schmutzbretter) und Halbhöhlenbrüter(z.B.
Hausrotschwanz).Gebäudebrüter an allen Gebäuden durch entsprechende vorherige
Bauplanung berücksichtigen
Nistmöglichkeiten für Wildbienen und Hummeln
Festsetzung der Durchgängigkeit für Igel und andere kleine Wildtiere z.B. durch Sockelverbot
und mind. 10 cm Bodenabstand bei Zäunen

Wir bitten Sie unsere Anregungen entsprechend aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bebauungsplan Nr. 4445 b "Tiefes Feld Süd"

Bund Naturschutz Ortsgruppe Südstadt

Meine ausführliche Stellungnahme finden Sie in der hochgeladenen Datei 2025-09-12. Folgendes will ich noch 
hinzufügen:
Die Retensionsflächen laden dazu ein, es mit Erlen und Silberlinden zu probieren. Allgemein sollten Flächen mit 
"Wildwuchs" ermöglicht werden. Hier müssten regelmäßig die Neophyten ausgerissen oder -gegraben werden.
Das Schaffen einer großfächigen Brachfläche in der Fläche bei Kornburg geht unserer Landwirtschaft verloren, 
was Importe zur Folge hat, die noch schädlicher sind. 
Durch die "Vergrämung von Rebhuhn und Kiebitz" durch die Landwirtschaft wurde diese Bebauung anscheinend 
erst möglich.




